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Kreisbrandmeister des Landkreises Calw (A19a),  

Rückmeldung vom 22.07.2016 
Stellungnahme VHT 

Brandschutz  

Zugang für Einsatzkräfte 

Die Tiefe und Lage des Einschnitts „Hau“ bedingt, dass der Strecken-

abschnitt hinsichtlich der Erreichbarkeit durch Einsatzkräfte ähnlich zu 

betrachten ist, wie ein Tunnelbauwerk oder ein Streckenverlauf in ei-

nem sog. Trog. Zwar können bei einem Brand Rauch und Wärme un-

gehindert abziehen und führen so zu keiner gravierenden Gefährdung, 

jedoch ist eine seitliche Zugänglichkeit sowohl aus Osten wie aus Wes-

ten nicht gegeben. Zudem ist der Streckenverlauf von außen nicht ein-

sehbar. 

 

VHT: Kenntnisnahme 

MIC: Für Schienenwege außerhalb von Tunnelanlagen mit einer 

Länge von mehr als 500 m gilt die EBA-Richtlinie „Anforderungen 

des Brand- und Katastrophenschutzes an Planung, Bau und Betrieb 

von Schienenwegen nach AEG“. Die Planung erfolgte in Anlehnung 

an diese Richtlinie, notwendige Abweichungen werden im Erläute-

rungsbericht begründet. 

Um im Schadensfall für 

 Aufstellung von Einsatzfahrzeugen 

 Aufsetzen von Schienentransportwagen 

 Verladen von Einsatzgeräten 

 Übergabe von antransportierten Verletzten  

geeignete Freiflächen sicherzustellen, sind folgende Maßnahmen erfor-

derlich: 

 Am nördlichen wie am südlichen Ende des Einschnitts sind Auf-

stellflächen für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge anzulegen, 

die direkt von öffentlichen Straßen oder über befestigte Wege 

von solchen aus anfahrbar sind. 

 

 Tragfähigkeit sowie Befestigung und maximale Stei-

gung/Längsneigung der Aufstellflächen/Zufahrten und die Breite 

der Zufahrten sind entsprechend der VWV Feuerwehrflächen 

des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur Baden Württem-

berg vom 17.09.2012 herzustellen. 

 

 Die Flächen sind so zu platzieren und zu bemessen, dass min-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIC: Geplante/vorhandene Aufstellfläche am nördlichen Ende des 

Einschnitts „Hau“ ist die K 4310 direkt am Bahnübergang km 39,7 

(K 4310). Geplante Aufstellfläche im Süden ist die Rettungszufahrt, 

die über den vorhandenen Wirtschaftsweg anfahrbar ist. 

 

MIC: Wird in der Ausführungsplanung entsprechend vorgesehen. 

 

 

 

 

 

MIC: Im BÜ-Bereich am nördlichen Einschnittsende steht auf der 

Kreisstraße K 4310 ausreichend Platz zur Verfügung. Die Rettungs-
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destens 4 Feuerwehrfahrzeuge mit einer Länge von jeweils 

9,0m mit ausreichenden seitlichen Freiflächen zur Entnahme 

von Geräten in unmittelbarer Gleisnähe aufgestellt werden kön-

nen. 

 

 Zugänglichkeit und das Freihalten von störendem Bewuchs sind 

sicherzustellen. 

 

 Unter entsprechender Berücksichtigung der Sicherheit des öf-

fentlichen Straßenverkehrs können die Aufstellflächen auch auf 

öffentlichen Straßen angeordnet werden. ln diesem Fall sind die 

Verkehrsflächen mittels entsprechender Beschilderung und 

Kennzeichnung durch ein absolutes Halteverbot zu sichern. 

 

 Die Aufstellflächen und Zufahrten sind mit Schildern nach StVO 

283 - Halteverbot- mit dem Zusatz „Brandschutzzone” zu kenn-

zeichnen und freizuhalten. 

 

 Die Gleisanlage ist durch entsprechende Beschilderung und er-

forderlichenfalls durch Schranken, welche von Einsatzkräften 

mit Dreikant- oder Schrankenschlüsseln geöffnet/ entfernt wer-

den können, gegen unbefugtes Betreten zu sichern. 

zufahrt am südlichen Einschnittsende ist mit den Abmessungen 

20 x 20 m vorgesehen, zusätzlich können Fahrzeuge auch auf dem 

dahinter verlaufenden Wirtschaftsweg abgestellt werden. 

 

 

VHT: Zusage 

 

 

MIC: Beschilderung wird soweit erforderlich vorgesehen. Gemäß 

StVO gilt im unmittelbaren Bereich des Bahnübergangs auch ohne 

Beschilderung ein Halteverbot. 

 

VHT: Zusage 

 

MIC: Wird in der Ausführungsplanung entsprechend vorgesehen. 

 

VHT: Zusage 

 

MIC: Wird in der Ausführungsplanung entsprechend vorgesehen. 

Beschilderung wird als ausreichend erachtet (keine Schranken), da 

keine Wegebeziehungen entlang der Bahn. 

Selbstrettung von Fahrgästen 

Da eine Orientierung für Personen, die sich innerhalb des Einschnitts 

nach einem Havariefall entlang des Streckenverlaufs aus eigener Kraft 

in Sicherheit bringen können, nicht möglich ist, ist die Entfernung zu 

den beiden Enden des Einschnitts mit Richtungspfeilen und langnach-

leuchtenden Rettungszeichen nach BGV A8 / DIN EN 7010 und ASR 1.3 

zu kennzeichnen. Der Abstand der Kennzeichnungen ist auf max. 100m 

zu begrenzen. 

Da die Gleisführung im Abschnitt Hau in einem verhältnismäßig engen 

und tiefen Geländeeinschnitt verläuft, der ein seitliches Entfernen vom 

Ereignisort verhindert und bei Dämmerung und Dunkelheit keine 

Fremdlichteinstrahlung ermöglicht, wird empfohlen, die Beschilderung 

 

VHT: Zusage 

 

 

 

 

 

 

MIC: Situation ist vergleichbar mit dem Vorhandensein von beid-

seitigen baulichen Lärm-, Wind- oder Sichtschutzanlagen. Die ge-

nannte EBA-Richtlinie fordert hier keine beleuchtete Beschilderung. 
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zu beleuchten. 

Zur rechtlichen Sicherung der Aufstellflächen und Zufahrten sind die 

erforderlichen Maßnahmen (Grunderwerb / Pacht, Baulasten o.ä.) zu 

treffen. 

Die dauerhafte Sicherung der Zugänglichkeit der Zufahrten und Auf-

stellflächen sowie deren Freihaltung von Bewuchs ist zu regeln. 

 

MIC: Nördliches Ende: K 4310 ist öffentliche Verkehrsfläche. Süd-

liches Ende: Rettungszufahrt liegt auf Bahngrundstück 

 

VHT: Zusage 

 


